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18. Verordnung: Bcschrä.nkunge~ des Gcmeingcbrauchcs und der Schiff ahn auf der „Neuen Donauv. 

18. 

Verordnung des Landeshauptmannes vom 
3. April 1980 betreffend Besc:hrlnkungen des 
Gemeingc:braucb.es und der Schiffahrt auf der 

,,Neuen Donau" 

Gemäß §§ 11 Abs. 2 lit. a und Abs. 5 sowie 31 
Abs. 4 des Schiffahrtspolizeigesetzes, BGBL 
Nr. 91/1971, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBL Nr.103/1979, und§§ 8 Abs.• und 99 Abs. 1 
lit. a des Wasserrechtsgesetzes 1959, BGBL 
Nr. 215, wird verordnet: 

S 1. ( 1) Auf der zwischen der Landesgrenze und 
Strom-km 1918,000 gelegenen Strecke der „Neuen 
Don••( ist die BenO.tzung von Fahrzeugen und 
Schwimmkörpem mit Maschinenantrieb (§ 2 Z 2 
und 11 der Seen· und Fluß-Verkehrsordnung, 
BGB!. Nr. 163/1979) verboten. 

(l) Vom Verbot gemlß Abs. 1 sind ausgenom· 
men: 

a) im Einsatz befindliche Fahrzeuge des offent· 
liehen Sich"heit.sdienstes, der Bundeswasser
bauverwaltung, des Feuerlöschdienstes und 
Fahrzeuge, die im Auftrage des Magistrates 
für Rettungs·, Hilfeleistungs·, Bau- und 
Erhaltungs.zwecke eingesetzt werden, 

b) Fahrzeuge, welche im Rahmen bewilligter 
WasscrsportVeranstaltungcn (§ 62 der Seen· 
und Fluß-Verkehrsordnung) für Aufsichts· 
oder Rettungszwecke eingesetzt werden, 

c) Fahrzeuge, sofern sie im Fährverkehr (§ 1 
Abs. 1 Z 2 des Binnenschiffahrts· Konzes
sionsgesetzes, BGBI. Nr. 533/ 1978) verwen· 
detwerden, 

d) Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb bis zu 
einer Leistung von 300 Watt, sofern sie im 
Rahmen eines gewerblichen BootsVer!eihes 
benützt werden und den Anforderungen des 
Abs. 3 entsprechen, 

e) Modellschiffe, sofern sie mit elektrischem 
Antrieb versehen sind oder im Rahmen bewil
ligter Veranstaltungen gemäß § 62 der Seen
und Fluß-Verkehrsordnung verwendet wer
den. 

(3) Die Akkumulatorenbatterien von Fahrzeugen 
im Sinne des Abs. 2 lk d milssen für den Fall des 
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Umkippens gegen Verrutschen und Herausfallen 
gesichert und außerdem so abgedeckt sein, daß ihre 
Pole nicht unbeabsichtigt berührt werden können. 

i J. Auf einer Strecke von 50 m stromabwärts des 
a11f Höhe des Strom-km 1923,500 gelegenen 
Abstunba11werkes sowie auf jeweils 100 m langen 
Strecken der „Neuen Donau« stroma11f- und 
stromabwärts des auf Höhe des Strom-km 
1926,100 gelegenen Wehres 1 - gemessen von der 
Wehrachse - ist 

a) das Baden, 
b) die Ausübung der Sportschiffahrt und 
c) die Benützung vnn Schwimmkörpern (§ 2 

Z II der Seen- und Fluß-Verkehrsordnung) 
- ~owclt sie nicht schon unter lit. b fällt -

verboten. 

§ J, ( 1) Stromabwärts der Steinspombrilcke ist 
die rechtsufrige Hllftc der ,,Neuen Donau" auf 
einer Linge von 2;7 km im Zeitraum 1. April bis 
31. Oktober in der Zeit :twischen 17 .00 Uhr und 
9.00 Uhr Normalzeit bzw. 18.00 Uhr und 
10.00 Uhr Sommerzeit (§ 1 Abs. 1 und 3 des Zeit
zlhlungsgesetzes, BGB!. Nr. 78/1976), in der Ubri
gen Zeit des Jahres ohne Slundenmllßige Beschrln· 
kung, auuchließüch der Beno.tzung durcli Rennru
derboote (§ 2 Z 7 der Seen- und Fluß-V erkehrsord
nung) und durch für Übungszwecke konstruierte 
Boote lhnlicher Art vorbehalten (Sperrgebiet). 

(2) Auf der zwischen der Landesgrenze und 
Strom-km 1917,050 gelegenen Strecke der „Neuen 
Donau" ist - ausgenommen im Sperrgebiet gemäß 
Abs. 1 und im Rahmen bewilligter WasscrsportVer· 
anstaltungen - das Fahren mit Rennruderbooten 
und für übungszwecke knnstruierten Booten ähnli
cher Art - ausgenommen Kajaks, Kanu~ und 
Kanadier - verboten. 

(3) Das V erbot gemäß Abs. 2 gilt nicht für die 
zwischen Strom-km 1926,000 und Strom-km 
1919,100 gelegenen Strecke der „Neuen Donau" 
im Zeitraum 1. November bis 31. Mlrz jeden Jah· 
rcs. 

i 4. Bei einem Wasserstand der Donau von mehr 
als 5 50 cm, gemessen am Pegel Wien-Reichs
brücke, ist auf der im § 3 Abs. 2 beschriebenen 
Strecke der nNeuen Donau" 
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